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A.	Einleitung

Mit der Föderalismusreform 2006 wurden die Zuständigkeiten für die Besol-
dung und Versorgung der Beamten auf die Länder übertragen. Die Wahrnehmung 
der neuen Aufgabe stellt für die Länder eine Chance dar, für eigene Beamte nach 
eigener Verantwortung und den allgemeinen Lebensverhältnissen entsprechend 
zu sorgen. Damit ist jedoch auch die Gefahr verbunden, dass einige Länder ver-
suchen werden, die Alimentation so niedrig wie möglich zu halten und dass da-
mit die unterste Grenze der Besoldung und Versorgung tangiert wird. In der Ar-
beit soll vor allem der Frage nachgegangen werden, wie groß die Spielräume für 
die Länder sind und wo eine kalkulierbare Grenze für Absenkungen liegt. Hier-
für muss das Alimentationsprinzip untersucht werden als wichtigster verfassungs-
rechtlicher Maßstab für den Besoldungsgesetzgeber. Dabei soll der Grundsatz im 
aktuellen rechtlichen Kontext ausgelegt werden. Dies ist insbesondere im Hinblick 
auf die mit der Föderalismusreform in Art. 33 Abs. 5 GG eingefügte sog. Fortent-
wicklungsklausel von Bedeutung. 

Die aktuelle Zuständigkeitsverteilung für die Alimentation kann auf jahrelange 
rechtliche Praxis zurückblicken. Sie wurde mit dem Bonner Grundgesetz einge-
führt und hat sich in den Nachkriegsjahren nicht bewährt. Deshalb hat der Verfas-
sungsgesetzgeber im Jahre 1970 eine Reform durchgeführt, die zu der Einführung 
des Art. 74a GG führte. Die Abschaffung dieser Vorschrift wirft in Bezug auf den 
mangelnden einheitlichen Rahmen mehrere Fragen auf und es wird zu untersuchen 
sein, ob die Rückübertragung der Kompetenzen auf die Länder sich nunmehr – im 
Gegensatz zu den Nachkriegsjahren – bewähren wird. Dabei ist insbesondere an 
die Sicherstellung eines Mindestmaßes an Mobilität der Beamten zwischen den 
Ländern zu denken, die nur durch ein Minimum an Homogenität der Regelungen 
gewährleistet werden kann. Die mit diesen Fragen zusammenhängenden, rechts-
dogmatischen sowie rein praktischen Erwägungen sollen im Rahmen dieser Ar-
beit vertieft werden. 

Im ersten Teil der Arbeit wird die Entwicklung der Zuständigkeiten aufgezeigt. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der neuen Aufteilung der 
Kompetenzen notwendig. Die Darstellung der Diskussion im Zusammenhang mit 
der Föderalismusreform 2006 könnte zum besseren Verständnis Neuregelung des 
Art. 33 Abs. 5 GG – durch die Einführung der sog. Fortentwicklungsklausel – bei-
tragen. 

Im zweiten Teil der Arbeit soll das Alimentationsprinzip als wichtigster Maß-
stab für die Gestaltung der Besoldung und Versorgung analysiert werden. Dabei 
wird an die zahlreichen aktuellen Entwicklungen in der Rechtsprechung ange-
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knüpft. Ziel der Untersuchung ist nicht nur eine neue dogmatische Einordnung der 
verschiedenen Belange, die im Rahmen des Grundsatzes eine Rolle spielen kön-
nen, sondern auch die Entwicklung eines praktischen Maßstabs für die Feststel-
lung eines Eingriffs in den Kernbereich der Besoldung und Versorgung. Damit 
wäre die unterste Grenze für Absenkungen der Alimentation ermittelt. Die hierbei 
herausgearbeiteten Grundsätze werden dann im Rahmen des dritten Teils der Ar-
beit auf die Versorgung übertragen. 

Schließlich wird im vierten und letzten Teil der Arbeit auf das Bundestreue-
prinzip eingegangen. Dieses könnte als Homogenitätsklausel für das Besoldungs-
niveau im Bundesbereich eingesetzt werden. Damit könnte der Grundsatz zumin-
dest kritischen Abweichungen der Alimentation entgegenwirken. 



B.	Rechtsentwicklung

I.	Entwicklung	bis	1945

Die ersten Ansätze einer Normierung der Kompetenzen für die Beamtenbesol-
dung und -versorgung datieren auf die Zeit nach der Reichsverfassung von 1871. 
Diese Verfassung enthielt noch keinerlei Kompetenzzuweisung für die genannte 
Materie. Damit waren die Einzelstaaten für die Besoldung ihrer Beamten zustän-
dig.1 Die Grundgehälter der Beamten, Soldaten und Richter wurden zu dieser Zeit 
in Haushaltsgesetzen festgesetzt, die für die Öffentlichkeit undurchschaubar wa-
ren: die Haushaltspläne unterlagen keiner Veröffentlichungspflicht und die Gehäl-
ter wurden nicht nach Kriterien gestuft. Daher blieb auch eine regelmäßige An-
passung der Besoldung an die herrschenden Lebensverhältnisse aus. Ferner wurde 
nach einer umfangreichen parlamentarischen Beteiligung an dem Prozess der Fest-
setzung der Höhe der Besoldung gestrebt.2 Dieser seitens des Reichs und der preu-
ßischen Regierung ausgeübte Druck wurde nicht zuletzt durch die um die Jahrhun-
dertwende ständig anwachsenden Lebenshaltungskosten potenziert. Schließlich 
wurde durch das Reichsbesoldungsgesetz vom 15. Juli 1909 die erste gesetzliche 
Legitimationsgrundlage für das moderne Besoldungswesen gelegt. Das Gesetz 
wies mehrere Merkmale des noch heute geltenden Besoldungssystems auf: es be-
stimmte die Bemessung des Grundgehalts und verwies auf Besoldungsordnungen, 
die dem Gesetz beigefügt waren. Ferner beinhaltete es ein System von aufsteigen-
den Gehältern, die nach dem Dienstalter gestuft waren.3

Die Reichsverfassung von 1919 brachte keine wesentliche Veränderung für die 
Kompetenzverteilung im Besoldungswesen. Die Vorschrift des Art. 128 Abs. 3 
WRV bestimmte lediglich, dass „die Grundlagen des Beamtenverhältnisses … 
durch Reichsgesetz zu regeln“ seien. Ferner fand sich im ersten Abschnitt der Ver-
fassung, der das Verhältnis des Reichs und der Länder betraf, die Vorschrift des 
Art. 10 Nr. 3, der eine Kompetenz des Reichs begründete, im Wege der Gesetzge-
bung Grundsätze aufzustellen für das Recht der Beamten aller öffentlichen Kör-
perschaften. Die damals allgemeine Auffassung ging davon aus, dass diese Rege-
lung die natürliche Zuständigkeit des Reichs, das Recht seiner Beamten zu regeln, 
lediglich bestätigt hat.4 Die Besoldung und Versorgung von Beamten gehörte da-
mals schon ohne Zweifel zu den grundsätzlichen Fragen des Beamtenverhältnisses. 

 1 Hattenhauer, S. 287 ff.
 2 Günther, S. 26 ff.
 3 Schinkel/Seifert, in: GKÖD, A 050, Rn. 3.
 4 Oeter, in: v. Mangoldt/Klein/Pestalozza, Art. 74a, Rn. 2 m. w. N.




